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Besuch der Nationalen Kommission zur Verhiitung von Folter im Zentrum fiir auslan-
derrechtliche Administrativhaft (ZAA) am 8. und 9. Februar 2024

Sehr geehrte Frau Regierungsratin,
Sehr geehrte Damen und Herren

Eine Delegation’ der Nationalen Kommission zur Verhitung von Folter (NKVF) besuchte am
8. und 9. Februar 2024 unangekiindigt das Zentrum fiir auslanderrechtliche Administrativhaft
(ZAA) am Flughafen Zirich. Das ZAA befindet sich in den Gebauden des ehemaligen Flugha-
fengefangnisses Zirich und ist seit April 2022 in Betrieb. Somit handelt es sich um den ersten
Besuch der Kommission im ZAA.2

Die auslanderrechtliche Administrativhaft in der Schweiz befindet sich aufgrund einer Reihe
von Urteilen des Bundesgerichtes® gegenwartig in einer Umbruchphase. Diese Urteile machen
eine umfassende Anpassung der infrastrukturellen und materiellen Bedingungen sowie des
Haftregimes der auslanderrechtlichen Administrativhaft in der Schweiz notwendig. Grundsatz-
lich miissen die strikte Trennung zwischen Administrativhaft und Strafvollzug®, die materiellen

1 Bestehend aus Prof. Dr. iur. Martina Caroni (Delegationsleitung), Maurizio Albisetti Bernasconi
(Kommissionsmitglied), Prof. Dr. med. Urs Hepp (Kommissionsmitglied), Helena Neidhart (Kommissionmitglied),
Valentina Stefanovi¢ (wissenschaftliche Mitarbeiterin) und Livia Hadorn (Geschéaftsfiihrerin).

2 Die auslanderrechtliche Administrativhaft des Flughafengefangnis Zirich wurde letztmals im Jahre 2017 be-
sucht. Siehe den Bericht auf der Webseite der NKVF.

3 BGE 146 11 201; BGE 149 |l 6; BGer, Urteil BGer 2C_662/2022 vom 8. September 2022; Urteil BGer
2C_781/2022 8. November 2022.

4 BGE 146 11 201. Nur in Ausnahmefallen kann die auslanderrechtliche Administrativhaft in ordentlichen Haftan-
stalten vollzogen werden, falls ein administrativ anderweitig nicht bewaltigbarer wichtiger Grund fur dieses Vorge-
hen spricht, dieser Grund in der Haftverfligung sachgerecht begriindet wird und die Trennung von den anderen
Haftlingen durch eine eigenstandige Abteilung sichergestellt ist.
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Haftbedingungen sowie die Infrastruktur zum Ausdruck bringen, dass die Inhaftierung rein ad-
ministrativer Natur ist und keinen strafprozessualen oder strafrechtlichen Charakter hat. Aus-
landerrechtliche Administrativhaft ist in Einrichtungen zu vollziehen, die keinen Gefangnischa-
rakter aufweisen.® Schliesslich gilt auch fir die Gesundheitsversorgung in auslanderrechtlicher
Administrativhaft das Aquivalenzprinzip.® Die Uberpriifung dieser Vorgaben standen im Fokus
dieses Besuches.

Die Delegation wurde von der Leitung und den Mitarbeitenden des ZAA freundlich empfangen.
Wahrend des Besuches standen der Delegation zahlreiche Mitarbeitende kompetent fiir Fra-
gen zur Verfigung. Die Delegation konnte Einsicht in alle Akten nehmen und erhielt uneinge-
schrankten Zugang zu den gewinschten Unterlagen. Sie konnte sich mit den inhaftierten Per-
sonen vertraulich unterhalten.

Bei der auslanderrechtlichen Administrativhaft handelt es sich um eine besonders belastende
Haftform. Die inhaftierten Personen befinden sich haufig in einem Zustand der Ungewissheit
Uber die Dauer ihrer Inhaftierung und stehen aufgrund der bevorstehenden zwangsweisen
Ruckfuhrung unter Stress. In allen wahrend des Besuches geflihrten Gesprachen kam diese
fur die Betroffenen belastende Situation sehr deutlich zum Ausdruck. Die ungewisse Situation
wirkt sich auch auf die psychische Gesundheit der inhaftierten Personen aus.

An den beiden Besuchstagen befanden sich 84 resp. 82 Manner und eine Frau in auslander-
rechtlicher Administrativhaft. Das ZAA verfligt Gber 130 Haftplatze fiir 17 Kantone.” Die Fluk-
tuation im ZAA ist hoch. Im letzten Jahr wurden bspw. 1225 Eintritte inkl. «Day- und «Night-
Stop» gezahlt. Der durchschnittliche Aufenthalt betragt ca. 21 Tage.®

Als héchst problematisch erachtet es die Kommission, dass statistische Auskunftsanfragen
vom ZAA nicht beantwortet werden kdnnen. Bspw. kann die Durchschnittaufenthaltsdauer der
inhaftierten Personen nur approximativ angegeben werden und es fehlt an einer klaren Uber-
sicht zur Einweisung in bestimmte Zellen (siehe Ziff. 13). Die Kommission legt dem Kanton
nahe, ein Datensystem zur Verfugung zu stellen, dass der Fuhrung einer Einrichtung dienlich
ist.

Die Kommission anerkennt, dass das ZAA erst seit kurzem in Betrieb ist und noch nicht alle
notwendigen Konzepte fertiggestellt sind. Auch befindet sich das ZAA gegenwartig in einer
Umbausituation. Die wichtigsten Erkenntnisse und der Handlungsbedarf sind im Folgenden
zusammengefasst.

A. Trennungsgebot zwischen ausldnderrechtlicher Administrativhaft und
strafrechtlicher Haft

1.  Gemass Urteilen des Bundesgerichtes muss die auslanderrechtliche Administrativhaft in
einer Einrichtung vollzogen werden, die keinen Gefangnischarakter aufweist und nur

5 BGE 146 11 201; BGE 149 |l 6; Urteil BGer, 2C_662/2022 vom 8. September 2022; Urteil BGer 2C_781/2022
vom 8. November 2022.

6 Mindestgrundsatze der Vereinten Nationen flr die Behandlung der Gefangenen, ReS. 70/175 der UNO-Gene-
ralversammlung vom 17. Dezember 2015, A/RES/70/175, (Nelson-Mandela-Regeln), Regel 24 Ziff. 1; CoE, Ad-
ministrative Detention of Migrants and Asylum Seekers, Guide for practitioners, November 2023 (CoE, Adminis-
trative Detention Guide), S. 53.

7 Das ZAA hat gegenwartig Vertrage mit folgenden Kantonen: AG, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, SG, SH, SZ, TI,
TG, VD, UR, ZG, ZH.

8 Im Jahre 2022 lag der Durchschnitt bei 16.7 Tagen, im Jahre 2021 bei 13.7 Tagen.
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dem Vollzug auslanderrechtlicher Administrativhaft dient. Das ZAA wird ausschliesslich
zur Durchfiihrung der auslanderrechtlichen Administrativhaft genutzt und setzt das Tren-
nungsgebot somit um.

2. Der Delegation wurde jedoch mitgeteilt, dass die Einrichtung Anfragen zur Aufnahme
von zwangsweise ruckzufiihrenden Personen mit einem strafrechtlichen Hafttitel erhalt.
Sollte dies kinftig der Fall sein, wirden dadurch die positiven Entwicklungen der letzten
Jahre stark eingeschrankt. Der Leiter des ZAA und seine Mitarbeitenden wirden
dadurch sowohl mit Personen in auslanderrechtlicher Administrativhaft wie auch straf-
rechtlich verurteilten inhaftierten Personen arbeiten missen. Diese Vermischung erach-
tet die Kommission als héchst problematisch. Die Kommission erinnert an das Tren-
nungsgebot.

B. Infrastruktur

3. Die 130 Haftplatze verteilen sich auf zwei Gebaude mit zwei resp. vier Stockwerken.®
Fir Frauen gibt es je nach Bedarf 9 resp. 18 Haftplatze. Zusatzlich verfligt das ZAA Uber
je vier resp. funf Sicherheitszellen pro Gebaude (siehe dazu Ziff. 12). Eine Zelle mit rund
acht Schlafgelegenheiten wird als «Night-Stop» benutzt und eine als Aufenthaltsraum
eingerichtet Zelle'® als «Day-Stop» verwendet (siehe Ziff. 7).

4. Gemass dem Regierungsratsbeschluss des Kantons Zurich werden im ZAA keine Ju-
gendlichen zwischen 15 und 18 Jahren untergebracht. Die Kommission begrisst diesen
Beschluss.!" Gemass Hausordnung ist die Unterbringung von Jugendlichen jedoch mog-
lich."? Die Kommission vertritt die Ansicht, dass minderjahrige Personen nicht fiir aus-
landerrechtliche Zwecke inhaftiert werden dirfen, da dies dem Ubergeordneten Kindes-
interesse und dem Verhaltnismassigkeitsprinzip widerspricht. Die Kommission emp-
fiehlt, weder begleitete noch unbegleitete Kinder unter 18 Jahren in auslander-
rechtlicher Administrativhaft unterzubringen.’

5.  Gemass den Urteilen des Bundesgerichtes ist die auslanderrechtliche Administrativhaft
in Einrichtungen zu vollziehen, die keinen Gefangnischarakter aufweisen. Da das ZAA
in einem ehemaligen Gefangnis untergebracht ist, ist der Gefangnischarakter allgegen-
wartig (Stacheldraht, Gitter vor den Fenstern, Zellentliren, abgeschlossene Gittertiiren
auf den Abteilungen, usw.). Das ZAA kann die Vorgaben des Bundesgerichtes unter
diesen Umstanden nicht umsetzen. Die Kommission anerkennt die Bemihungen der
Leitung, die Defizite durch andere Massnahmen auszugleichen. Dennoch bleibt der Ge-
fangnischarakter im Alltag der inhaftierten Personen jederzeit deutlich spurbar. So sind
die Stockwerke mit abgeschlossenen Gittertiiren voneinander getrennt. Ebenso beste-
hen keine eigenen Kochmadglichkeiten und der Spazierhof sowie die Fitnessraume sind
nur zu bestimmten Zeiten zuganglich.

9 Zum Zeitpunkt des Besuches war das Gebaude 1 im Umbau. Nur das erste Stockwerk im Geb&aude 1 sowie alle
Stockwerke im Gebaude 2 waren mit inhaftierten Personen besetzt. Somit waren die Haftplatze auf 93 begrenzt.
10 Die Einrichtung bezeichnet die Zellen als Haftraume, um den Gefangnischarakter zu minimieren. Inhaftierte
Personen werden als eingewiesene Personen (eP) bezeichnet.

" In der Schweiz verbietet die Bundesgesetzgebung die Anordnung der Vorbereitungs-, Ausschaffungs- oder
Durchsetzungshaft gegentber Kindern unter 15 Jahren (Art. 80 Abs. 4 AlIG und Art. 80a Abs. 5 AIG). Dieselben
Regeln gelten fiir die Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens. Im Umkehrschluss diirfen Kindern tber 15 Jahren
inhaftiert werden. Die Dauer der Inhaftierung von Kindern zwischen 15 und 18 Jahren ist auf maximal 12 Monate
beschrankt (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die Empfehlung der Kommission weicht von dieser Gesetzgebung ab.

12 Vollzugseinrichtungen Zirich, Hausordnung, Flughafengefangnis Zurich, Auslanderrechtliche Administrativhaft,
Ausgabe 2022, S. 5.

13 CPT/Inf(2017)3, S. 8; Joint general comment No. 4 (2017) of the Committee on the Protection of the Rights of
All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 23 (2017) of the Committee on the Rights of the
Child on State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in coun-
tries of origin, transit, destination and return*, 16. November 2017, (zit. CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23), Ziff. 5, 7
u.10.
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6. Der Delegation wurde mitgeteilt, dass sich die inhaftierten Personen nach der zweiten
Umbauphase frei auf den Stockwerken sowie zum Spazierhof sollen bewegen kdnnen.
Zudem wirden sie freien Zugang zum medizinischen Dienst haben, der langere Pra-
senzzeiten haben soll (6 bis 22 Uhr).

C. «Day-Stop» und «Night-Stop»

7. Reisewillige Personen, d.h. Personen, die im Rahmen der Vollzugsstufe 1 die Schweiz
verlassen, kénnen tagsuber oder wahrend der Nacht flr ein paar Stunden im ZAA
untergebracht werden. Die Einweisung fur den «Night-Stop» erfolgt am Nachmittag fur
eine Abholung am Folgetag zwischen 5 Uhr morgens und mittags. Die Einweisung fur
den «Day-Stop» erfolgt tagstiber flr einen Abflug am Abend desselben Tages. Der
«Day-Stop» sowie «Night-Stop» verflgen Uber je acht Platze fur Manner. Frauen und
Kinder werden nicht aufgenommen, was sich nach den Umbauarbeiten andern kdnnte.
Fir die Aufnahme in den «Day-Stop» bzw. «Night-Stop» muss ein auslanderrechtlicher
Hafttitel, meist eine kurzfristige Festhaltung gemass Art. 73 AlIG, des zustandigen Kan-
tons vorliegen. Die Personen werden jeweils mit dem JTS oder durch die kantonalen
Polizeikorps zugefihrt, die Zufiihrung an den Flughafen erfolgt durch die Kantonspolizei
Zirich.™

D. Eintritt

8.  Eintritte sind taglich mdglich und werden im Erdgeschoss durchgefihrt. Verschiedene
Zellen mit Sitzgelegenheit dienen als Warteraume. Beim Eintritt werden personliche In-
formationen aufgenommen und Bedirfnisse abgeklart (bspw. Adresse, Sprachkennt-
nisse, Alphabetisierung, Religion, Essensgewohnheiten, fehlende Effekte). Der von der
Kommission beobachtete Eintritt verlief sachlich. Die Person wurde gefragt, ob sie den
Ort der Ruckflihrung sowie das Datum kennt und ob sie freiwillig ausreisen will. Weiter
wurde ihr erklart, dass sie in einen Drittstaat oder Heimatstaat rlickgefihrt wird. Es wurde
ihr eine Telefonkarte sowie ein Tagesplan ausgehandigt.

E. Korperliche Durchsuchungen

9. Beim Eintritt wird jede Person, unabhangig woher sie zugefuhrt wird, systematisch kor-
perlich durchsucht. Zufiihrungen erfolgen einerseits direkt ab dem Migrationsamt oder
sind andererseits Uberstellungen von Haftanstalten. Die Delegation erhielt widerspriich-
liche Angaben zu den kérperlichen Durchsuchungen und kann somit nicht abschliessend
feststellen, ob diese immer zweiphasig ablaufen. Die Kommission erinnert daran, dass
eine kdrperliche Durchsuchung einen schwerwiegenden Eingriff in die Privatsphéare dar-
stellt und von den Betroffenen als erniedrigend empfunden werden kann. Es sollten alle
zumutbaren Bemuihungen unternommen werden, um die dadurch verursachte Bescha-
mung zu minimieren."® Das Prinzip der zwei-phasigen Durchsuchung ist in der Hausord-
nung des ZAA festgehalten. Wiederholte korperliche Durchsuchungen beim Trans-
fer von einer Einrichtung in die andere sind nicht verhaltnismassig und sollten nur

14 Entwurf, Vereinbarung KKJPD und Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Ziirich und Sicherheitsdi-
rektion des Kantons Zirich und Arbeitsgemeinschaft JTS vertreten durch Securitas AG, Regionaldirektion Zirich
betreffend den «Day-Stop» und die Bodenorganisation der Kantonspolizei Ziirich am Flughafen Zirich, ohne Da-
tum.

15 Bericht an die ésterreichische Regierung liber den periodischen Besuch in Osterreich des Européischen Komi-
tees zur Verhiltung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) vom

23. November bis 3. Dezember 2021, CPT/Inf (2023) 03 (CPT Bericht Osterreich 2021), Ziff. 59; CPT, Bericht an
die polnische Regierung tber den Besuch in Polen vom Europaischen Komitee zur Verhiitung von Folter und un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) vom 21. Marz bis am 1. April 2022,

CPT/Inf (2024) 10, (CPT, Bericht Polen 2024), Ziff. 48.
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bei konkretem Verdacht durchgefiihrt werden. '

10. Korperliche Durchsuchungen finden auch bei einer Versetzung in die Sicherheitszelle
statt. In einem Fall wurde eine Person wegen suizidalen Ausserungen in die Sicherheits-
zelle verlegt. Da sie die kdrperliche Durchsuchung verweigerte, wurde die Person zu
Boden gebracht und ihre Kleider aufgeschnitten.’” Die Kommission erachtet diese Vor-
gehensweise als nicht verhaltnismassig. Rund eine Stunde spater wurde die Person
nach dem Gesprach mit dem diensthabenden Psychiater in die Zelle zurtickverlegt.

F. Versetzung in die Sicherheitszellen

11. Die acht Sicherheitszellen'® werden wechselweise flr drei sehr unterschiedliche Mass-
nahmen benutzt: flr 1) Sicherheits- und Schutzmassnahmen, 2) Disziplinarmassnah-
men und 3) Einweisungen («Separierung») durch die Flughafenpolizei - Spezialabteilung
Auslanderrechtliche Massnahmen der Kantonspolizei Zurich vor einer zwangsweisen
Ruckflhrung der Vollzugstufe 4.

1. Ausstattung der Sicherheitszellen

12. Im Gebaude 1 befinden sich die vier Sicherheitszellen im Erdgeschoss. Die Zellen sind
vom Parkplatz aus leicht zu erreichen und werden deshalb vorzugsweise fur die «Sepa-
rierung» vor einer zwangsweisen Ruckfuhrung der Vollzugstufen 4 benutzt. Die vier Si-
cherheitszellen im Gebaude 2 befinden sich im 2. Stock neben der Abteilung flr Men-
schen mit besonderen Bedurfnissen (ABB). Alle acht Zellen sind mit einer fest installier-
ten Liege- und Sitzgelegenheit aus Beton sowie einem Tisch ausgestattet. Sie sind mit
einer dinne Yogamatte als Matratze, einer Decke, einem Kissen sowie reissfester Klei-
dung (Unterhose und Poncho) versehen. Die Zellen sind nicht videotiberwacht. Licht und
Wasser werden von ausserhalb der Zelle reguliert. In einem nicht abgetrennten Bereich
der Zelle befindet sich eine Hocktoilette sowie ein Lavabo aus Beton bzw. Edelstahl.
Geduscht werden kann durch die Nutzung eines zusatzlichen Schlauches, der aber beim
Rundgang der Delegation nicht aufgefunden werden konnte. Die Sicherheitszellen soll-
ten dieselben Standards erfiillen, welche fir die Unterbringung in regularen Zellen zur
Anwendung kommen. Die Kommission empfiehlt, die Sicherheitszellen mit ange-
messenen Matratzen auszustatten (unabhéangig davon fir welche Massnahme sie
benutzt werden).®

2. Sicherheits- und Schutzmassnahmen

13. Die Liste «Belegungskontrolle Sonderzellen» fuhrt ohne Unterscheidung sowohl Verle-
gungen aus Sicherheits- als auch aus Disziplinargriinden auf. Die genaue Anzahl der
Personen sowie die Dauer der Versetzung in die Sonderzellen aus Sicherheitsgriinden
kann daher anhand dieser Liste nicht klar eruiert werden. Fiir genaue Angaben missen
die entsprechenden Verfigungen und Rapporte konsultiert werden. Die Kommission ist
der Ansicht, dass die Kenntnis der Anzahl und der durchschnittlichen Dauer der Sicher-
heitsmassnahmen unabdingbar ist, um eine umfassende Analyse der anstaltsinternen

16 CPT, Bericht an den Schweizer Bundesrat tiber den Besuch in der Schweiz vom Europaischen Komitee zur
Verhitung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) vom 22. Marz bis
1. April 2021, CPT/Inf (2022) 9, (CPT, Bericht Schweiz 2021), Ziff. 52.

17 Rapport datiert 30. Januar 2024.

'8 Diese Zellen werden in den Unterlagen des ZAA unterschiedlich benannt, Sicherheitszellen, Sonderzellen oder
Sicherheitshaftraum. Die Kommission benutzt das Wort Sicherheitszellen ausser es wird auf die Bezeichnung in
Unterlagen des ZAA Bezug genommen.

19 Europaisches Komitee zur Verhiitung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe (CPT) Einzelhaft fir Gefangene Auszug aus dem 21. Jahresbericht des CPT, CPT/Inf(2011)28-part2,

Ziff. 58 u. 60.

517



14.

15.

Ablaufe und Bedurfnisse zu ermdglichen. Das verwendete Datensystem muss solche
Analysen ermdglichen kénnen. Ausserdem ist die Liste «Belegungskontrolle Sonderzel-
len» ab Januar 2024 lickenhaft ausgefiillt.?° Die stichprobenartige Durchsicht der in der
Liste aufgefuhrten Verlegungen ergab, dass die Versetzung in die Sicherheitszellen je-
weils formell korrekt verfligt sowie inhaltlich klar und nachvollziehbar dokumentiert ist.
Ebenso wurde ersichtlich, dass im Jahre 2023 eine Person bei Selbstgefahrdung flr
sechs Tage und einen andere zum Eigenschutz acht Tage in die Sicherheitszelle einge-
wiesen wurde.?’

Eine Ausnahme bildet die Versetzung einer Person aus dem «Night-Stop», die anschei-
nend nicht verfligt wurde.??> Ebenso fiel der Kommission auf:

- In verschiedenen Fallen wurde von Disziplinarmassnahmen abgesehen, da bspw.
nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Disziplinarvergehen auf eine ver-
minderte Schuldfahigkeit, so etwa eine relevante Beeintrachtigung der Einsichts-
und Steuerungsfahigkeit, zurlickzufiihren war.? In solchen Situationen wurden die
betroffenen Personen in eine Sicherheitszelle verlegt und zwei bis drei Tage spater
vom diensthabenden Psychiater besucht, der die Versetzung jeweils als psychiat-
risch gerechtfertigt anerkannte.

- In einer Akutsituation wird die Wartezeit in der Sicherheitszelle vor dem Transfer in
die Psychiatrie nicht verfugt.

- Bei Suizidversuchen wird die Person am gleichen Tag vom diensthabenden oder
einer notfallmassig aufgebotenen psychiatrischen Fachperson besucht und in die
Sicherheitszelle (oder in eine externe Klinik) versetzt.?*

- Eine inhaftierte Person wurde vor und nach einem externen Klinikaufenthalt wegen
suizidalen Ausserungen in der Sicherheitszelle untergebracht. Erst zwei Tage spé-
ter wurde sie vom diensthabenden Psychiater besucht.?

- Einige der Verfligungen beinhalten klar, dass die Person in der Sonderzelle Sicher-
heitskleidung tragen muss.

- Die Dauer des Aufenthalts in der Sicherheitszelle wird jeweils bis zur nachsten psy-
chiatrischen Konsultation festgelegt.?® Erfolgt die Verfligung riickwirkend, dann ent-
fallt diese Zeitangabe.

Der Aufenthalt in der Sicherheitszelle wird im «Journal Sicherheitshaftraum» festgehal-
ten. Dieses halt die detaillierte Ausstattung der Zelle sowie den Zeitpunkt des Spazier-
gangs, der Dusche, der Arztvisite und der Essensabgabe fest. Auf Verlangen werden
auch Bicher und Zeitungen abgegeben. Der Spaziergang fir Personen in den

20 Verfiigung datiert 9. Januar 2024 fehlt in der Liste. Dauer der Massnahme vom 2. Februar 2024 fehlt. Die Kom-
mission anerkennt, dass dies evtl. darauf zuriickzufiihren ist, dass die Entlassung aus der Sicherheitszelle zu
kurzfristig vor dem Besuch der NKVF stattfand.

21 Sjehe Ziff. 51 im Gesamtbericht tiber die schweizweite Uberpriifung der Gesundheitsversorgung im Freiheits-
entzug durch die Nationale Kommission zur Verhiitung von Folter (2019-2021), 16. Februar 2022 (zit. Gesamtbe-
richt Gesundheitsversorgung im Freiheitsentzug 2019-2021).

22 Es wurde keine Verfligung gefunden. Versetzung in die Sicherheitszelle am 19. Juli 2023.

23 Verfligung datiert 1. Marz 2023. Oder bspw. wurde eine Person wegen Gefahrdung der Sicherheit und Ord-
nung in die Sicherheitszelle versetzt. Erst drei Tage spéater wurde sie vom diensthabenden Psychiater aus
psychiatrischen Griinden in der Sicherheitszellebelassen. Die Kommission weist darauf hin, dass gegenuber psy-
chisch kranken Personen keine Disziplinarmassnahmen verfligt werden sollten. Nelson-Mandela-Regeln, Re-

gel 39(1); Regel 45(2); EGMR, Renolde gegen Frankreich, 16. Oktober 2008. Siehe aber auch Ziff. 22 Arrest in
auslanderrechtlicher Administrativhaft.

24 Bspw. Verfligung datiert 17. Februar 2023 und 2. Februar 2024.

25 Verfligung datiert 6. Dezember 2023.

26 Verfiigung datiert 12. September 2022.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Sicherheitszellen findet morgens statt.

Die Kommission erinnert daran, dass eine medizinische Fachperson die betroffene Per-
son wahrend des Aufenthaltes in der Sicherheitszelle mindestens einmal pro Tag medi-
zinisch und psychiatrisch betreuen sollte.?” Die Betreuung von Personen in der Sicher-
heitszelle ist durch den Gesundheitsdienst und das Betreuungspersonal des ABB ge-
wahrleistet. Die Psychiatrische Universitatsklinik Zurich (PUK) bietet an drei Tagen pro
Woche eine Sprechstunde vor Ort an, in Notfallen ausserhalb der Sprechstunden kén-
nen bis 17 Uhr Psychiaterinnen und Psychiater beigezogen werden. Nachts kénnen die
SOS Arzte gerufen werden, was bei psychiatrischen Notféllen aber selten vorkommt.

Die Kommission erinnert daran, dass eine Sicherheitsmassnahme so kurz wie
moglich dauern solite.

3. Disziplinarmassnahmen

Zum sanktionierten Verhalten gehoéren Beleidigungen, Drohungen und Angriffe gegen
Mitarbeitende, die Beschadigung von Geraten und Einrichtungen sowie der Konsum und
Besitz von Betdubungsmitteln. Zu den getroffenen Massnahmen gehoren Geldbussen,
Einschliessung in der Zelle, Internetverbot sowie Arrest. Zelleneinschluss und Arrest
wurden jeweils nur fir wenige Tage verfugt mit zwei Ausnahmen von sieben bzw. acht
Tagen wegen Brandstiftung.?® Problematisch beurteilt die Kommission, dass eine Per-
son wegen Verweigerung der Mitwirkung bei einem Covid Test fiir zwei Tage in den
Arrest versetzt wurde.?®

Gemass internationalen Standards missen Disziplinarmassnahmen in der auslander-
rechtlichen Administrativhaft zum Ausdruck bringen, dass die Inhaftierung rein administ-
rativer Natur ist.3° Somit sollten keine Arreste verfiigt werden, sondern auf andere dis-
ziplinarische Massnahmen zuriickgegriffen werden. Die Kommission empfiehlt auf Ar-
rest als Disziplinarmassnahme in der auslanderrechtlichen Administrativhaft zu
verzichten.'

Die Delegation erhielt plausible Hinweise, dass Personen im Arrest auch reissfeste Si-
cherheitskleidung tragen mussten. Die Anordnung der reissfesten Kleidung wurde in den
Verfugungen fur die Disziplinararreste nicht erfasst. Die Kommission ist der Ansicht,
dass Arrest in Sicherheitskleidung eine erniedrigende Behandlung nach Art. 3 EMRK
darstellen kann.*? Die Kommission verzichtet diesbezuglich auf eine Empfehlung, da sie
sich grundsatzlich gegen Arrest als Disziplinarmassnahmen in der ausléanderrechtlichen
Haft ausspricht (siehe vorangehende Ziff. 19).33

Die stichprobenartige Durchsicht der Disziplinarverfigungen ergab, dass diese korrekt
erlassen und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen waren. Das rechtliche Gehdor
wurde jeweils gewahrt.

27 Recommendation R(98)7 of the Committee of Ministers to member States concerning the ethical and organisa-
tional aspects of health care in prison, 8. April 1998, (Empfehlung R(98)7), Ziff. 58; Empfehlung des Ministerkomi-
tees an die Mitgliedstaaten Uber die Europaischen Strafvollzugsgrundsatze, Juli 2020, REC(2006)2-rev, (Europai-
sche Strafvollzugsgrundsatze), Ziff. 43.2; CPT/Inf(2011)28-part2, Ziff. 63.

28 Teilweise wird bei einer Anordnung von vier Tagen Arrest nur ein Tag im Arrest vollzogen und drei unter Anset-
zung einer Probezeit von zwei Monaten aufgeschoben. Bspw. Disziplinarverfiigung datiert 16. Januar 2024.

29 Rapport datiert 16. April 2022. Die Person wurde mit Vollzugsstufe 1 zwei Tagen spater in den Heimatstaat
ruckgefuhrt.

30 Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Kingdom of the Netherlands carried out by the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
from 10 to 25 May 2022, CPT/Inf(2023) 12, 23. Juni 2023, (CPT, Bericht Niederlande 2022), Ziff. 92.

31 CPT, Bericht Niederlande 2022, Ziff. 93.

32 Europaische Strafvollzugsgrundsatze, Ziff. 20.2.

33 Siehe auch BGE 1B_115/2019 E. 2.7. u. 2.8.
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4. Einweisung durch die Kantonspolizei Ziirich («Separierung»)

22. Die Kommission erfuhr, dass inhaftierte Personen vor ihrer zwangsweisen Ruckflihrung
mit einem Sonderflug (Vollzugsstufe 4), vorwiegend die unmittelbare Nacht davor, von
der Kantonspolizei Zirich in die Sicherheitszellen 1041-1045 eingewiesen werden. Da-
bei ist das ZAA fiur die Betreuung, d.h. Zellenruf, Essen, Rauchen und Medikamenten-
abgabe zustandig. Auf Nachfrage erlauterte die Kantonspolizei Zurich, dass in den Ubli-
chen Zellen des ZAA immer Gegenstande vorhanden sind, welche zur Verhinderung von
Ruckfuhrungen eingesetzt werden kdnnen. Zum Schutz des Personals und der riickzu-
fuhrenden Personen wurden vor Ruckfuhrungen deshalb vereinzelt Umplatzierungen
vorgenommen. Die Delegation erfuhr, dass die inhaftierten Personen systematisch in
Sicherheitskleidung in der Zelle untergebracht werden. Sie erhielt jedoch widersprichli-
che Angaben dazu, von wem — ZAA oder Kantonspolizei Zirich — die mundliche Anord-
nung dazu jeweils erlassen wurde. Die Kommission kann auch die Haufigkeit der Anord-
nungen nicht Uberprifen, da die Spalte «Separierung» in der Liste «Belegungskontrolle
Sonderzellen» nicht ausgefillt ist.

23. Die Anordnung von Sicherheitskleidung darf nur bei Selbstverletzungsgefahr und bei
Suizidgefahr sowie aufgrund einer individuellen Risikobewertung angeordnet werden.*
Sie darf nicht standardmassig angeordnet werden. Keinesfalls darf dies aufgrund von
erwartetem Widerstand bei der zwangsweisen Rickfiihrung angeordnet werden. Eine
entsprechende Anordnung muss zudem schriftlich verfigt werden. Die Kommission
empfiehlt, Personen nur auf der Grundlage einer individuellen Risikobeurteilung,
wenn offensichtlich eine Gefahr der Selbstverletzung besteht, zu zwingen, suizid-
sichere Kleidung zu tragen. Ist dies nicht der Fall, dann kann diese Handlungs-
weise einer erniedrigenden Behandlung gemass Art. 3 EMRK gleichkommen.

5. Trennung der Massnahmen

24. Sicherheitsmassnahmen mussen strikt von Disziplinarmassnahmen unterschieden wer-
den. Eine Sicherheitsmassnahme ist keine Strafe und darf von der betroffenen Person
auch nicht als solche wahrgenommen werden. Die Anordnung von Sicherheitsmassnah-
men und Disziplinarmassnahmen wird in der Hausordnung klar unterschieden.

25. Jedoch werden in der Liste «Belegungskontrolle Sonderzellen» sowohl die Versetzun-
gen aus Sicherheitsgrinden als auch aus Disziplinargrinden aufgefuhrt. Die Kommis-
sion empfiehlt, die Massnahmen in separaten Registern festzuhalten.*

26. Weiter werden die drei Massnahmen, d.h. die Sicherheitsmassnahmen, die Disziplinar-
massnahmen und die «Separierung» in den gleichen Zellen durchgefiihrt. Die Kommis-
sion empfiehlt, auch bei der Durchfithrung dieser Massnahmen zwischen Sicher-
heitsmassnahmen, Disziplinararresten und der «Separierung» zu unterscheiden.®®

G. Haftregime fiir Manner

27. Die Ausgestaltung des Haftregimes ist so frei wie moglich zu gestalten. Die Einschran-
kungen der Rechte der Personen in auslanderrechtlicher Administrativhaft dirfen nur so
weit gehen, wie es fiir den Haftzweck notwendig ist.%” Seit einem Urteil des Verwaltungs-
gerichtes des Kantons Zirich sind die Zellen taglich von 8.00 bis 17.00 Uhr geoffnet.*®

34 CPT, Bericht Osterreich 2021, Ziff. 58.

35 Nelson-Mandela-Regeln, Regel 39.2.

36 CPT, Bericht Schweiz 2021, Ziff. 124.

37 CPT, Factsheet Immigration detention, March 2017, CPT/Inf(2017)3 (CPT/Inf(2017)3), S. 5.

38 Urteil vom Verwaltungsgericht des Kantons Ziirich vom 15. Dezember 2022, VB.2022.00700. Offnungszeiten
von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr sind geplant sobald weitere Mitarbeitenden rekrutiert sind um einen Schichtbetrieb zu
garantieren, voraussichtlich September 2024.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Wahrend dieser neun Stunden kénnen sich die inhaftierten Personen zwar frei auf ihrer
Abteilung, aber nicht auf dem Stockwerk bzw. tber die Stockwerke hinwegbewegen. Die
Abteilungen sind jeweils durch zwei Gittertiiren abgetrennt. Diese unterstreichen den
Gefangnischarakter des ZAA.

Die Essenszeiten sind — besonders am Abend — friih angesetzt: 11.30 und 16.30 Uhr.*°
Einen gemeinsamen Essensraum gibt es nicht.

Arbeits- und Freizeitmdglichkeiten sind forderlich fur das Wohlbefinden der inhaftierten
Personen sowie fur den sozialen Kontakt untereinander. Zudem verdeutlichen von einer
Einrichtung angebotene Freizeitmoglichkeiten deren Bemihungen, dem Gefangnischa-
rakter entgegenzuwirken.*° Die internationalen Vorgaben zu den Sport-, Freizeit- und
Arbeitsmdglichkeiten werden durch das ZAA sichergestellt.

Die Kommission empfiehlt, den Alltag der Personen in ausldnderrechtlicher Admi-
nistrativhaft so frei wie méglich zu gestalten.*’

H. Haftregime fiir Frauen

Die Abteilung fir Frauen befindet sich im 4. Stock. Seit April 2022 waren gesamt 76
Frauen im ZAA untergebracht. Die langste Haftdauer betrug 89 Tage, flr weitere sieben
Frauen zwischen 52 und 72 Tage. Finf Frauen befanden sich zwischen 20 bis 30 Tagen
alleine in der Abteilung. Am Besuchstag war eine Frau seit 15 Tagen im ZAA unterge-
bracht, davon war sie 14 Tage alleine. Diese Art der Unterbringung kommt einer Isolation
gleich. In Bezug auf den Zweck der Administrativhaft beurteilt die Kommission die allei-
nige Unterbringung von Frauen Uber einen langeren Zeitraum als nicht verhaltnismassig.
Die Kommission empfiehlt in solchen Situationen, auf Alternativen zur Inhaftie-
rung zuriickzugreifen oder Frauen aus verschiedenen Einrichtungen zusammen-
zufassen.

Die Abteilung fir Frauen verfugt tGber einen Aufenthaltsraum mit Sofas, Tischen mit
Stiuhlen, Info-Board, Yogamatten, einem interaktiven Sportgerat sowie einer abgetrenn-
ten Toilette mit Lavabo. Ein Telefon und Laptop befinden sich auf dem Flur. Der Zugang
zum Internet ist wahrend den Zellendffnungszeiten gewahrleistet. Schliesslich befindet
sich auf der Abteilung ein frei zuganglicher Waschraum mit Dusche, Badewanne,
Waschmaschine und Tumbler.

. Zugang zu frischer Luft

Der tagliche Zugang zu frischer Luft ist eine grundlegende Voraussetzung fir das Wohl-
befinden einer inhaftierten Person.*? Die sechs Spazierhéfe im Erdgeschoss sind funk-
tional eingerichtet; sie erlauben sowohl Sport als auch Spazier- oder Sitzmdéglichkeiten.
Der Spazierhof mit dem «blauen Boden» und den Sportgeraten wird bei schlechtem
Wetter rutschig und kann somit wegen Verletzungsgefahr nicht gebraucht werden. Der
Spazierhof flir Frauen befindet sich im flinften Stock und ist dadurch kleiner. Er ist mit
einem Pingpongtisch und einer Sitzgelegenheit ausgestattet. Der horizontale Blick nach
draussen ist bei allen Spazierhdfen mdglich, doch sind alle Spazierhéfe mit Netzen

39 Gemass Wochenplan 11.45 Uhr und 16.55 Uhr. Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um die von der
Delegation beobachteten Zeiten.

40 Association for the prevention of torture/International Detention Coalition/lUNHCR, Monitoring Immigration De-
tention, Practical Manual, 2014, (APT/IDC/UNHCR, Monitoring Immigration Detention), S. 152.

41 BGE 149 11 6.

42 EGMR, Ananyev gegen Russland, 42525/07 et 60800/08, 10.°Januar 2012, Ziff.°150. Das Recht auf Zugang zu
frischer Luft ist kein eigenstandiges oder direkt durch einen Vertrag geschiitztes Recht, sondern leitet sich aus
dem Recht auf menschliche Behandlung im Falle des Freiheitsentzugs ab, das in Art.°10 Abs.°1 des Internationa-
len Pakts Uber birgerliche und politische Rechte explizit verankert ist (aber auch aus Art. 3 EMRK). Siehe Inter-
nationaler Pakt tber burgerliche und politische Rechte vom 16.°Dezember 1966, SR°0.103.2.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Uberspannt. Der tagliche Spaziergang soll der Entspannung der inhaftierten Personen
dienen, was in einem mit Netzen Giberspannten Spazierhof kaum méglich ist.*3

Die Delegation erhielt von den Mitarbeitenden und der inhaftierten Frau widersprichliche
Angaben zur Mdéglichkeit, tagsuber jederzeit den Spazierhof zu nutzen. Inhaftierte Man-
ner kdnnen sich bis zu drei aufeinanderfolgende Stunden im Spazierhof aufhalten. Die
Kommission bedauert jedoch, dass ein ganztatiger freier Zugang zur frischen Luft nicht
umgesetzt werden kann. Die Kommission empfiehlt, den Alltag der Personen in aus-
landerrechtlicher Administrativhaft so wenig wie moglich einzuschrianken. Der Zu-
gang zum Spazierhof sollte tagsiiber jederzeit moéglich sein.

Das Fenster in der Zelle kann individuell ge6ffnet werden, was eine ausreichende Frisch-
luftzufuhr ermdglicht.

J. Kontakte zu der Aussenwelt

Personen in auslanderrechtlicher Administrativhaft missen die Méglichkeit haben, sinn-
volle Aussenkontakte zu Familie, Freunden und Religionsbeauftragten zu pflegen.**
Sinnvolle Kontakte zur Aussenwelt kdnnen die Auswirkungen der auslanderrechtlichen
Administrativhaft mildern.*® Dabei ist die Privatsphare der inhaftierten Personen zu be-
ricksichtigen und der Kontakt zur Aussenwelt nur so weit wie nétig einzuschranken.

Im Erdgeschoss des Gebaudes 1 stehen je ein Besuchsraum fir inhaftierte Manner und
fur inhaftierte Frauen zur Verfligung. Der Besuchsraum fiir inhaftierte Manner ist um ei-
niges wohnlicher und bspw. mit weichen Sofas ausgestattet. Auch gibt es verschiedene
Kinderspielsachen. Der Besuchsraum fir inhaftierte Frauen ist lediglich mit drei Tischen
und Stlihlen eingerichtet. Die Kommission erinnert an das Diskriminierungsverbot*®; in-
haftierte Frauen dirfen nicht nur deshalb, weil sie eine Minderheit bilden, schlechteren
materiellen Haftbedingungen unterworfen sein. Weiter gibt es drei Besuchsraume mit
Trennscheiben sowie einen abgetrennten Raum fir Gesprache mit der anwaltschaftli-
chen Vertretung.

Besuche koénnen unter der Woche jeweils nachmittags (13.45 — 16.15 Uhr) empfangen
werden. Auf Gesuch hin kdnnen Besuche auch ausserhalb dieser Zeiten stattfinden.*’
Diese Mdglichkeit ist bisher nicht schriftlich festgehalten und wird somit kaum genutzt:
Seit April 2022 fanden finf Besuche (von gesamt 926 Besuchen) an einem Samstag
statt.*® Zwei Besuche, wohlgemerkt von Anwalten, fanden ausserhalb der angegebenen
Zeiten statt. Die Kommission regt an, (sobald die nétigen Ressourcen zur Verfligung
stehen) die Mdéglichkeit von Besuchen ausserhalb der Nachmittagszeiten transparent zu
kommunizieren.

Die Kommission begriisst, dass die Einrichtung flr Personen, die keine Angehdrigen in
der Schweiz haben, Besuche von Solinetz organisiert.

Die Delegation beobachtete wie die frei zuganglichen Telefone auf dem Flur der Abtei-
lungen rege genutzt wurden. Auch kénnen inhaftierte Personen auf Gesuch hin tber

43 APT/IDC/UNHCR, Monitoring Immigration Detention, S. 151.

44 Safeguards for irregular migrants deprived of their liberty, Extract from the 19" General Report of the CPT,
CPT/Inf(2009)27-part), Ziff. 79.

45 CoE, Administrative Detention Guide, S. 30.

46 Art. 2, Ubereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vom 18. Dezember 1979,
(UNO-Frauenrechtskonvention), SR 0.108; Art. 8 Ziff. 2 Bundesverfassung, SR 101; Art. 1, UNO-Frauenrechts-
konvention definiert geschlechtsspezifische Diskriminierung als jede mit dem Geschlecht begriindete Unterschei-
dung, Ausschliessung oder Beschrankung, die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleichberechtigung.
Europaischen Strafvollzugsgrundsatze, Ziff. 13.

47 Die Vereinbarung mit den Kantonen sieht bspw. ausdriicklich vor, dass Besuche sieben Tage die Woche emp-
fangen werden kénnen, S.°2.

48 ZAA, Liste Terminubersicht 1. April 2022 - 9. Februar 2024.
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41.

42.

43.

44,

45.

46.

Nacht ein Mobiltelefon (ohne Bild und Tonaufnahmemdglichkeit) in ihrer Zelle verwen-
den. Eigene Mobiltelefone kénnen hingegen nicht benutzt werden. Gemass Angaben
von inhaftierten Mannern kann aber der Zugang zum Mobiltelefon erbeten werden, um
bspw. eine Telefonnummer herauszusuchen. Gemass Urteil des Bundesgerichtes muss
der Internetzugang fir inhaftierte Personen in der auslanderrechtlichen Administrativhaft
gewahrleistet sein.*® Fur die inhaftierten Manner stehen drei Stationen («Internet-Café»)
mit jeweils sieben Computern mit Internetzugang zur Verfigung. Mindestens dreimal pro
Woche kann flr jeweils 50 Minuten aufs Internet zugegriffen werden. Kopfhorer fir An-
rufe mussen die inhaftierten Personen fur CHF 6.50 am Kiosk erwerben. Die Kommis-
sion begrusst, dass es die Moglichkeit gibt, sich Ubers Internet mit Angehorigen auszu-
tauschen.

Diese Feststellungen sind schon bald Uberholt, da sich das ZAA am Pilotprojekt SMAZH
beteiligt. Dieses wird gegen eine geringe Gebuhr einen uneingeschrankten WLAN-Zu-
gang Uber Tablets, inkl. Skype erlauben.

K. Gesundheitsversorgung

In Bezug auf die Gesundheitsversorgung gilt es auch in der auslanderrechtlichen Admi-
nistrativhaft das Aquivalenzprinzip, wonach die Gesundheitsversorgung innerhalb und
ausserhalb einer Vollzugseinrichtung gleichwertig zu sein hat, einzuhalten.®® Zu einer
gleichwertigen und adaquaten Versorgung gehdren u.a. die somatische und psychiatri-
sche Versorgung. Das Gesundheitsfachpersonal sollte in Bezug auf Gesundheitsfragen,
die Personen in auslanderrechtlicher Administrativhaft betreffen, sensibilisiert sein und
Kenntnisse Uber die haufigsten Krankheitsbilder haben.' Es sollte in der Lage sein, bei
der Gesundheitsversorgung der Personen in auslanderrechtlicher Administrativhaft kul-
turelle Befindlichkeiten zu beriicksichtigen und zu respektieren.®? Weiter ist die arztliche
Schweigepflicht auch im Freiheitsentzug zu wahren.%?

1. Abteilung fiir Menschen mit besonderen Bedirfnissen (ABB)

Die Abteilung fir Menschen mit besonderen Bedirfnissen wurde aufgrund der zuneh-
menden Zahl von Personen mit psychischen Krankheitsbildern in der auslanderrechtli-
chen Administrativhaft sowie der beschrankten Zahl von Platzen in psychiatrischen Kli-
niken geschaffen. Das Konzept fir die Abteilung ist noch in Erarbeitung und wird gegen-
wartig noch nicht vollstandig umgesetzt.

Die Abteilung befindet sich im 2. Stock und kann maximal 16 Personen, die aufgrund
ihres somatischen und psychischen Gesundheitszustandes verstarkte Betreuungsbe-
dirfnisse besitzen, aufnehmen. Bisher wurden noch keine Personen mit somatischen
Problemen untergebracht. Gemass ZAA sollte ein Aufenthalt auf der Abteilung rund 20
Tage dauern.

Die Mitarbeitenden des Gesundheitsdiensts, ein Agogiker sowie erfahrene Mitarbeitende
sind fur die Betreuung verantwortlich. Die Kommission weist darauf hin, dass die Mitar-
beitenden dieser Abteilung fir den Umgang mit Personen mit psychischen Problemen
ausgebildet sein sollten.>

Um sich der jeweiligen psychischen Verfassung der inhaftierten Personen anzupassen,

“BGE 149116 E. 5.2.

50 Nelson-Mandela-Regeln, Regel 24 Ziff. 1; CoE, Administrative Detention Guide, S. 53.

51 Recommendation CM/Rec(2012)12 of the Committee of Ministers to member States concerning foreign prison-
ers, 10. Oktober 2012, (CM/Rec(2012)12), Ziff. 31.3.

52 CM/Rec(2012)12, Ziff. 31.3.

53 Empfehlung R(98)7, Ziff. 13.

54 Rec(2006)2-rev, Ziff. 81.3; CPT, Bericht Polen 2024, Ziff. 41.
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hat die Abteilung vier Stufen von Zellenausstattungen eingefihrt®®:

- Zellen mit Standardausstattung d.h. Bett, Tisch, Stuhl, mit Ture abgetrennter Be-
reich mit Lavabo und Toilette, TV kann gemietet werden;

- Zelle ausgestattet mit Schaumstoffmobiliar, Vorhange, mit Tlre abgetrennter Be-
reich mit Lavabo und Toilette, TV kann gemietet werden;

- Reduzierter Haftraum ausgestattet mit Schaumstoffmobiliar, offener Eingang zum
Lavabo und Toilettenbereich;

- Sicherheitszelle (siehe Ziff. 15).

47. Die Einweisung in die Sicherheitszelle wird durch die Leitung des ZAA verflgt (siehe
Ziff. 17). Die Einweisung wird spatestens nach drei Tagen von einem Psychiater besta-
tigt. Die Einweisung in eine «reduzierte Zelle» (Zellen 2214 und 2215) wird von den Mit-
arbeitenden entschieden und nicht formell verflgt. Der Aufenthalt in einer reduzierten
Zelle wird in einem Journal festgehalten, darin finden sich Informationen zu Ausstattung
der reduzierten Zelle, bspw. Matratze normal oder diinn (= Yogamatte), Art der Kleidung,
Zugang zu Fernseher, Datum und Uhrzeit des Spazierganges, der Dusche, der Arztkon-
sultation sowie Essensabgabe.

48. Das ZAA konnte keine genauen Angaben machen, wie lange Personen in diesen redu-
zierten materiellen Verhaltnissen jeweils inhaftiert waren.

49. Die Kommission empfiehlt:

- Der Aufenthalt in den reduzierten Zellen muss formell verfiigt werden und es
muss immer eine Psychiaterin bzw. ein Psychiater beigezogen werden;

- Der Zuweisungsentscheid muss regelmassig liberpriift werden;

- Samtlich getroffene Massnahmen wie auch Informationen zur Zellenausstat-
tung miissen in einem Register festgehalten werden.%®

50. Die Kommission begrisst die Initiative der Leitung des ZAA, innerhalb des ZAA eine
Mdglichkeit zu schaffen, um inhaftierten Personen mit psychischen Problemen engma-
schiger zu betreuen. Die Kommission nimmt auch zur Kenntnis, dass sich die Abteilung
noch in einer Pilotphase befindet und somit das Konzept noch nicht definitiv festgelegt
wurde. Die Kommission vertritt jedoch grundsatzlich die Ansicht, dass der Vollzug der
auslanderrechtlichen Administrativhaft bei Personen mit psychiatrischen Krankheiten
nicht verhaltnismassig sein kann. Die Kommission ist der Ansicht, dass die kantonalen
Behdrden bei der richterlichen Anordnung der auslanderrechtlichen Haft vermehrt die
psychische Verfassung der betroffenen Personen in Betracht ziehen sollten.®’

2. Somatische Gesundheitsversorgung

51. Die somatische Gesundheitsversorgung wird durch einen eigenen internen Gesund-
heitsdienst bestehend aus sieben Pflegefachpersonen sichergestellt. An Wochentagen
wird die Versorgung Uber zwei Schichten abgedeckt, am Wochenende ist eine Person
vor Ort, jedoch nur fur Notfalle zustandig. Geplant ist, den medizinischen Dienst weiter
auszubauen, um etwa auch die Medikamentenabgabe durch Pflegefachpersonen si-
cherzustellen.

52. Die Raume fur Gesprache und Untersuchungen sind angemessen. Ein somatischer Arzt
ist zweimal pro Woche vor Ort und fihrt eine Sprechstunde durch. Zudem ist er auch

55 ZAA: Abteilung flr Abteilung fiir Menschen mit besonderen Bedtrfnissen (ABB), Konzeptentwurf, 2022, S. 11
u. 12.

56 Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(SPT), Visite effectuée en Suisse du 27 janvier au 7 février 2019 : recommandations et observations adressées a
I'Etat partie, 22 mars 2021, CAT/OP/CHE/ROSP/1, Ziff. 97.

5 EGMR, Thimothawes gegen Belgien, 39061/1, 18. September 2017, Ziff. 74.
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53.

54.

55.

56.

57.

ausserhalb der Sprechstunden telefonisch erreichbar und kann fur dringende Termine
vorbeikommen. Wenn der somatische Arzt nicht verfligbar ist, werden in Notfallen SOS-
Arztinnen und Arzte aufgeboten oder der Notruf 144 gerufen.

Es gibt auch einen Behandlungsraum fiir zahnarztliche Konsultationen und Behandlun-
gen. Einmal pro Woche kommt ein Zahnarzt. In dringenden Fallen kénnen inhaftierte
Personen auch ausserhalb der Sprechstundenzeit in die Praxis gebracht werden.

Am Eintrittstag findet mittels eines standardisierten Fragebogens®® eine medizinische
Eintrittsabklarung durch die Pflegefachpersonen statt. Davon ausgenommen sind inhaf-
tierte Personen, die weniger als drei Tage im ZAA bleiben und keine verschreibungs-
pflichtigen Medikamente einnehmen. Auch Personen, die im «Day-Stop» und «Night-
Stop» eintreten, werden nicht standardmassig von den Pflegefachpersonen befragt.
Eine arztliche Untersuchung wird nicht routinemassig durchgeflinrt. Die Kommission
erinnert daran, dass innerhalb von 24 Stunden systematisch eine medizinische
Eintrittsabklarung durch Gesundheitsfachpersonal durchzufiihren ist. Bei Bedarf
ist eine arztliche bzw. psychiatrische Untersuchung, Behandlung und Betreuung
einzuleiten.>®

Im Rahmen der Eintrittsabklarung miissen folgende Punkte systematisch erfasst
werden:
a) Somatische Krankheiten und Medikation, insbesondere Infektionskrank-
heiten;
b) Psychische Krankheiten und bisherige Therapien, u. a. auch Substanzab-
héangigkeiten und Substitutionstherapien;
c) Suizidalitat und Selbstverletzungsgefahr.®

Die inhaftierten Personen melden sich tber den Hausbrief fir eine Konsultation beim
Gesundheitsdienst an. Die Pflegefachpersonen nehmen in der Folge die weitere Triage
fur den somatischen oder psychiatrischen Arzt vor. Flir gynakologische Untersuchungen
missen inhaftierte Frau an externe Arztinnen und Arzte verwiesen werden. Auch fiir
andere spezialarztliche Abklarungen und Behandlungen werden die inhaftierten Perso-
nen durch den somatischen Arzt weiterverwiesen.

Die medizinische Grundversorgung und notfallmassige Behandlungen werden uneinge-
schrankt durchgefiihrt. Bei elektiven Behandlungen braucht es flir jene Personen, die
Uber keine Krankenkassendeckung verfigen, vom zustandigen kantonalen Migrations-
amt eine Kostengutsprache. Die Delegation uUberprifte verschiedenen Falle, in denen
eine Behandlung vom Migrationsamt abgelehnt wurde, weil im Zielstaat eine Behand-
lung moglich war. Problematisch findet die Kommission die Nichterteilung einer Kosten-
gutsprache, weil die betroffene Person bei der Papierbeschaffung nicht mitwirkte. Auch
wenn es sich bei der betreffenden Behandlung nicht um einen dringend notwendigen
Eingriff handelte, ist diese Vorgehensweise flir die Kommission nicht nachvollziehbar.
Die Kommission weist darauf hin, dass sachlich unterschiedliche Fragen und Umstande
nicht verbunden bzw. miteinander gekoppelt werden drfen.

Die gesichteten medizinischen Unterlagen waren zwar knapp, aber informativ und inhalt-
lich sorgfaltig gefuhrt. Problematisch erachtet die Kommission, dass die Dokumentation
in Excel erfolgt. Somit kdnnen nachtréglich Anderungen vorgenommen und friihere Ein-
trage Uberschrieben werden, ohne dass die Anpassungen zeitlich und personell nach-
verfolgt werden konnen. Dies kann sich in rechtlicher Hinsicht als problematisch

58 Bspw. werden Fragen zu Allergien, Atmung, Herz, Epilepsie gestellt. Sowie nach mdglichem Alkohol- und, Dro-
genkonsum gefragt. Blutdruck und Temperatur werden gemessen.

59 Gesamtbericht Gesundheitsversorgung im Freiheitsentzug 2019-2021, Ziff. 19.

60 Gesamtbericht Gesundheitsversorgung im Freiheitsentzug 2019-2021, Ziff. 21.
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59.

60.

61.

62.

61.

erweisen. Die Kommission empfiehlt, nachvollziehbare medizinische Unterlagen
sicherzustellen.

Die Vertraulichkeit der medizinischen Unterlagen ist gewahrleistet.

3. Psychiatrische Versorgung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat festgestellt, dass die auslanderrechtliche
Administrativhaft negative Auswirkungen auf die Gesundheit der inhaftierten Personen
hat, insbesondere auf ihre psychische Gesundheit. Diese kann sich wahrend der Inhaf-
tierung aufgrund verschiedener Faktoren verschlechtern: bspw. ungewisse Aufenthalts-
dauer, Unkenntnis der rechtlichen Verfahren, Sprachbarrieren, fehlende Beschafti-
gungsmoglichkeiten, Trennung von der Familie oder das Gefiihl, wie eine straffallige
Person behandelt zu werden.®' Die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung der
inhaftierten Personen war somit ein Fokus des Besuches.

Die psychiatrische Grundversorgung wird durch die Psychiatrische Universitatsklinik ZG-
rich (PUK) gewahrleistet. An drei Wochentagen sind Psychiater®® vor Ort, von denen
eine Person Arabisch spricht. Fur andere Sprachen werden Dolmetschende beigezogen.
Die Kommission beurteilt die psychiatrische Versorgung als angemessen.

Das ZAA verfugt gemass den erhaltenen Auskunften gegenwartig Uber kein aktuelles
Suizidpraventionskonzept. Dabei dirften Personen in auslanderrechtlichen Administra-
tivhaft aufgrund des bevorstehenden Weg- bzw. Ausweisungsvollzugs eine Risiko-
gruppe darstellen. Die Liste «Belegungskontrolle Sonderzellen» fiihrt haufig suizidale
Ausserungen oder Suizidversuche als Verlegungsgrund auf. Die Einrichtung legt in die-
ser Angelegenheit Wert auf eine dynamische Sicherheit; die Mitarbeitenden sollen im
Alltag auf Aufmerksamekeit, Interaktivitat, positive Beziehungsarbeit und deeskalierende
Massnahmen achten. Die Kommission empfiehlt sicherzustellen, dass alle Mitarbei-
tenden regelmassig in Suizidpravention geschult werden.

4. Medikamentenabgabe

Die Medikamentenabgabe erfolgt durch die Mitarbeitenden Betreuung. Ausnahme bilden
Betdubungsmittel, die von den Pflegefachpersonen abgegeben werden. Um sicherzu-
stellen, dass die Medikamente wirklich eingenommen werden, erfolgt die Einnahme der
Betaubungsmittel zudem im Beisein der Betreuung und unter Videolberwachung, d.h.
die Abgabe findet im Flur vor der Zelle statt. Am Wochenende werden Betdubungsmittel
jedoch auch durch die Mitarbeitenden Betreuung abgegeben. Die Medikamente werden
durch die anwesenden Pflegefachpersonen nach dem Vier-Augen-Prinzip vorbereitet.
Schliesslich kann eine begrenzte Anzahl rezeptfreier Medikamente jederzeit auch von
den Mitarbeitenden Betreuung abgeben werden. Die Kommission erinnert daran,
dass die Abgabe rezeptpflichtiger Medikamente nur durch medizinisches Fach-
personal erfolgen darf. Falls dies aus Ressourcengrunden nicht sichergestellt
werden kann, sind Massnahmen zur Wahrung der Vertraulichkeit und der korrek-
ten Abgabe zu treffen.®

5. Entzug

Die haufigsten Abhangigkeiten sind jene von Pregabalin, Benzodiazepinen und Opiaten.
Pregabalin, fir das i.d.R. keine Indikation vorliegt, wird meist auf die maximal zulassige
Dosis reduziert. Methadon wird weiterhin substituiert. Auch Benzodiazepine werden

61 WHO, Addressing the health challenges in immigration detention, and alternatives to detention, A country im-
plementation guide, 2022, S. 13 und S. 19ff.

62 Wenn ein Gesprach mit einer Psychiaterin explizit gewiinscht wird, dann ist dies mdglich.

63 CPT, Bericht Schweiz 2021, Ziff. 99.
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62.

63.

64.

i.d.R. auf Diazepam umgestellt und substituiert. Gemass den erhaltenen Informationen
ist die Reduktion von Substanzen, die eine Abhangigkeit bewirken, schwierig. Wird eine
Person in ein Land rickgeflihrt, in welchem die Weiterfihrung der Substitution nicht si-
chergestellt ist, wird eine Reduktion individuell besprochen. Der Entzug wird unterstitzt,
wenn die Person dies wiinscht. Bei Riickkehr in ein Land, in welchem die Substitution
weitergeflihrt werden kann, wird keine Anpassung vorgenommen. Da die Einrichtung
keinen Wiedereingliederungsauftrag hat, sieht sie es nicht als ihren Auftrag an, Entzige
bei jenen Personen durchzufiihren, die dies nicht ausdricklich wiinschen. Es wird in
Kauf genommen, dass die Personen nach Ankunft im Zielstaat evtl. einem «kalten Ent-
zug» ausgesetzt sind. Die Kommission erachtet dies als problematisch. Die Kommis-
sion empfiehlt, unmittelbar nach dem Eintritt in das ZAA die verschiedenen Opti-
onen der Medikamentenreduktion und ihre Auswirkungen proaktiv mit der inhaf-
tierten Person zu besprechen, um entsprechende Massnahmen — im Einverstand-
nis mit den betroffenen Personen — einzuleiten.

6. Transport zu externen medizinischen Untersuchungen

Zu externen medizinischen Untersuchungen werden die inhaftierten Personen standard-
massig an Handen und Fissen gefesselt und auf einem Rollstuhl sitzend gebracht. Teil-
weise finden auch die Untersuchungen gefesselt statt. Die Kommission erinnert daran,
dass die Inhaftierung rein administrativer Natur ist, keinen strafprozessualen oder straf-
rechtlichen Charakter aufweist und die inhaftierten Personen dementsprechend zu be-
handeln sind. Schliesslich weist die Kommission darauf hin, dass bei medizinischen Un-
tersuchungen Fesselungen abgenommen werden sollten. Die Kommission empfiehit,
bei Transporten zu einer externen medizinischen Untersuchung Fesselungen
nicht standardmassig, sondern nur aufgrund einer individuellen Risikoabschat-
zung anzuwenden.%

L. Vorbereitung von zwangsweisen Riickfithrungen

Gemass den Vorgaben des SEM ist mindestens 72 Stunden vor der geplanten Rickflh-
rung eine Vorbereitungsgesprach durchzufiihren.® Die Gefahr eines selbstverletzenden
Verhaltens darf kein hinreichender Grund sein, um eine Person in auslanderrechtlicher
Administrativhaft erst zu einem spaten Zeitpunkt tber ihre bevorstehende Rickfiihrung
zu informieren.®® Nicht alle Personen mit denen sich die Delegation unterhalten hat, wa-
ren Uber das Datum ihrer zwangsweisen Ruickflihrung informiert. Sie kannten jedoch alle
den Zielstaat, in welchen sie reisen sollten. Die Kommission weist darauf hin, dass ein
fehlgeschlagener Rulckfihrungsversuch nicht automatisch dazu flihren darf, dass die
Person Uber das genaue Datum des nachsten Rickflihrungsversuches nicht mehr infor-
miert wird. Die Kommission weist darauf hin, dass obwohl der genaue Zeitpunkt
des Vorbereitungsgespriaches gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, die im Jahr
2015 von der KKJPD verabschiedeten sog. Musterprozesse vorsehen, dass das
Vorbereitungsgesprach mit Personen in Ausschaffungshaft spatestens 72 Stun-
den vor dem Abflug durchzufiihren ist.®’

Gemass den erhaltenen Informationen werden Personen, die mit Vollzugstufe 1 die

64 CPT, Factsheet Transport of detainees, Juni 2018, CPT/Inf(2018)24, S. 3.

65 Rundschreiben des SEM Uber die Musterprozesse betreffend medizinischer Datenfluss und Zwangsmassnah-
men bei der Anhaltung und Zufiihrung zum Flughafen, 2015.

66 Rapport au Conseil fédéral suisse relatif a la visite effectuée en Suisse par le Comité européen pour la préven-
tion de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 20 au 24 octobre 2003, 13. De-
zember 2004, CPT/Inf(2004)38 (CPT, Bericht Schweiz 2004), Ziff. 16.

67 Rundschreiben des SEM (iber die Musterprozesse betreffend medizinischer Datenfluss und Zwangsmassnah-
men bei der Anhaltung und Zufiihrung zum Flughafen, 2015.
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66.

67.

68.
69.

Schweiz verlassen, an der Loge von der Kantonspolizei Zurich abgeholt. Personen, die
im Rahmen der Vollzugsstufen 2 und 3 per Linienflug in Begleitung der Polizei ausreisen,
werden nach individueller Einschatzung der Vollzugsbehdérden Gber das Datum der
Ruckfihrung informiert. Die Delegation erhielt plausible Hinweise, dass diese Einschat-
zung nicht immer auf einer individuellen Beurteilung basiert, sondern auch aufgrund der
Nationalitat der Betroffenen erfolgen kann. Die Kommission erachtet diese Vorgehens-
weise als problematisch. Keine Person, die per Sonderflug (Vollzugstufe 4) die Schweiz
verlassen muss, wird Uber den Zeitpunkt informiert. Zellenstiirmungen finden seit Frih-
ling 2023 kaum noch statt, da die Personen am Vorabend der Ruckfuhrung nun in die
Sicherheitszellen verlegt werden. Die von einer Separierung betroffenen Personen wer-
den Uber den Grund der Verlegung nicht informiert; zudem wird diese Verlegung auch
nicht in der Liste «Belegungskontrolle Sonderzellen» festgehalten. Die Einweisung in die
Sicherheitszelle darf nur aus Sicherheitsgrinden, die auf einer individuellen Risikobeur-
teilung basieren, erfolgen (und aus Disziplinargriinden, aber dann in einer Arrestzelle).

Der Gesundheitsdienst kennt das Ausreisedatum der inhaftierten Personen. Fir die Ab-
reise werden die medizinischen Unterlagen ausgedruckt und der Person mitgegeben.
Fir die Abklarung des fit to fly werden die nétigen Unterlagen an OSEARA AG, der flr
diese Abklarungen zustandigen medizinischen Organisation, Ubergeben. Medikamente
werden den rlckzufiihrenden Personen flir drei Tage mitgegeben, mit Ausnahme von
Betaubungsmitteln.

Die Delegation erhielt Informationen von Verletzungen, die im Zuge einer zwangsweisen
Ruckfuhrung erlitten wurden, die abgebrochen wurde. Die betroffene Person hat Straf-
anzeige gegen die Polizei erstattet. Die Kommission mochte darauf hinweisen, dass
Personen bei Abbruch ihrer zwangsweisen Riickfuhrung und Ruckkehr in die Ein-
richtung systematisch einer medizinischen Untersuchung unterzogen werden
miissen.®® Auch muss gemass Istanbul-Protokoll medizinisch erfasst werden, ob
und welche Verletzungen bei den betroffenen Personen vorliegen.®®

M. Mitarbeitende

Die Delegation stellte fest, dass die Mitarbeitenden Uber nitzliche Sprachkenntnisse ver-
fugten. Sie beobachtete einen generell respektvollen Umgang mit den inhaftierten Per-
sonen. Aufgefallen ist der Delegation auch, dass ausserhalb der angebotenen Aktivita-
ten wenig Betreuung stattfindet. So befinden sich bspw. die Stockwerkverantwortli-
chen/Abteilungsverantwortlichen im Biro in der Mitte der Abteilung, das fur die inhaftier-
ten Personen nicht frei erreichbar ist. Die Delegation beobachtete, dass sich ein direkter
Austausch zwischen den Betreuenden und den inhaftierten Personen jeweils nur wah-
rend der Essensausgabe ergab.

Die Mitarbeitenden tragen alle eine Uniform und gut lesbare Namensschilder.”

Es werden weder Pfefferspray noch Taser eingesetzt.

68 CPT, Bericht Schweiz 2004, Ziff. 23.

69 OHCHR, Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 2022.

70 Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by the European Committee for the Pre-
vention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from the 15! to the 10" December
2012, CPT/Inf (2013)23, Ziff. 21.
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Wir danken fir lhre Kenntnisnahme und ersuchen Sie um Stellungnahme innerhalb von 60
Tagen. Sofern Sie nichts dagegen einzuwenden haben, wird |hre Stellungnahme auf der Web-
site der Kommission verdéffentlicht.

Freundliche Grisse

e

Martina Caroni
Prasidentin NKVF

- Kopie geht an: Staatskanzlei des Kantons Ziirich
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Kanton Zirich .
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Regierungsréatin
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Sachbearbeiterin: RA lic.iur. Pia von Wartburg
Juristische Sekretérin mbA

Nationale Kommission zur Verhiitung von Folter Dislcbyahl: A 956 25 48

(NKVF ) . . . pia.vonwartburg@ji.zh.ch
Frau Martina Caroni, Prasidentin ‘

Schwanengasse 2 Referenz: 2024-2052 / PVW
3003 Bern

Per E-Mail: info@nkvf.admin.ch

25. September 2024

Bericht der Nationalen Kommission zur Verhiitung von Folter (NKVF)
iiber deren Besuche im Zentrum fiir auslanderrechtliche Administra-
tivhaft (ZAA) am 8. und 9. Februar 2024 - Stellungnahme

Sehr'geehrte Frau Prasidentin

Gerne nehmen wir zum (angepassten) Bericht der NKVF vom 3. September 2024 Gber
den Besuch im ZAA am 8. und 9. Februar 2024 wie folgt Stellung:

Vorbemerkungen

Datensystem

Statistische Auskunfte kbnnen zentral beim Fachdienst Projekt- und Qualitdtsmanage-
ment angefragt werden. Ebenso ist es dem ZAA mdéglich auszuweisen, wer in welchem
Haftraum untergebracht ist. Potenzial besteht beim Nachweis, wie lange jemand in
welcher Art von Haftraum untergebracht ist (vgl. Ziff. 13). Statistische Daten zur Steue-
" rung der Organisation sind grundsatzlich aber vorhanden.

Stellungnahme zu den einzelnen Beobachtungen, Feststellungen und
Empfehlungen der NKVF

A. Trennungsgebot zwischen auslianderrechtlicher Administrativhaft
und strafrechtlicher Haft

Ziffer 2: Trennungsgebot

Wie die Kommission feststellt, halt das ZAA das im Rahmen der geltenden Rechtspre-
chung definierte Trennungsgebot ein.

Die erwahnten Anfragen betreffen die im Rahmen von Day- und Night-Stop eingewie-
senen Personen im ZAA. Hierbei handelt es sich um Kirzestaufenthalte von Personen,
die entweder am Vorabend, fir einen friihen Flug am Morgen des Folgetags, oder mit-
tags, fur einen spaten Flug gleichentags, fur wenige Stunden im ZAA untergebracht
werden. Die Zuflihrung erfolgt grundsatzlich Gber das interkantonale Haftlingstrans-
portsystem (JTS).

Aktuell werden nur Personen mit einem Hafttitel nach Auslénder- und Integrationsge-
setz (AIG) aufgenommen. Sollen Personen direkt aus dem Straf- oder Massnahmen-
vollzug auf dem Flugweg ausgeschafft werden, missen die zustéandigen Behérden
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somit fur einen Day- oder Night-Stop-Aufenthalt im ZAA entweder zusétzlich einen
AlG-Hafttitel anordnen oder die betroffene Person aus der kantonalen Vollzugseinrich-
tung mit einem separaten Transport direkt dem Flug zuflhren.

Nach den geplanten Umbaumassnahmen werden fir die Unterbringung im Day- und
Night-Stop acht Haftraume fur je zwei Personen zur Verfligung stehen. Aufgrund der
dadurch erweiterten Trennungsmaéglichkeiten haben mehrere Kantone das Bedirfnis
kommuniziert, haftraummassig getrennt auch Personen mit Strafvollzugstiteln im Day-
und Night-Stop unterbringen zu kénnen. Dies wird einerseits als ressourcenschonend
erachtet und andererseits wirden dadurch gerade bei friihen Fliigen den auszuschaf-
fenden Personen lange und belastende Transportfahrten durch die Nacht hindurch
erspart.

Das Anliegen der Kantone wird nach Beendigung der Umbaumassnahmen unter Be-
achtung der geltenden Gesetzgebung und Rechtsprechung gepriift.

B. Infrastruktur
Ziffer 4. Unterbringung von Jugendlichen / Familien

Wie die Kommission feststellt, werden aufgrund eines Beschlusses auf Ebene Regie-
rungsrat des Kantons Zurich in langjahriger Praxis keine minderjéhrigen Personen im
ZAA aufgenommen. Auch die Leistungsvereinbarungen mit den Kantonen beziehen
sich demnach explizit nur auf volljahrige Personen. Der Beschluss und die Vereinba-
rungen gehen der Hausordnung vor. Die Hausordnung wird der Praxis entsprechend
angepasst.

E. Korperliche Durchsuchungen
Ziffer 9/10

Das ZAA legt Wert auf die von der Kommission aufgefiihrten Grundsétze zur Wahrung
der Wurde bei kérperlichen Durchsuchungen und prft, ob weitere Massnahmen ergrif-
fen werden kénnen, um eine mégliche Beschamung zu minimieren.

Die Praxis bezlglich der wiederholten kérperlichen Durchsuchung beim Transfer von
einer Einrichtung zur anderen wird innerhalb von Justizvollzug und Wiedereingliede-
rung (JuWe) zur Diskussion aufgenommen. Die Empfehlungen der NKVF sowie die
Berlcksichtigung der Sicherheitsrisiken innerhalb der Institutionen fliessen in die Dis-
kussionen ein.

F. Versetzung in die Sicherheitszellen

Bei der Einweisung in einen Sicherheitshaftraum als Schutzmassnahme beachtet das
ZAA den Grundsatz der Verhaltnismassigkeit. Eine Einweisung basiert grundsatzlich
auf einer facharztlichen, psychiatrischen Einschatzung und Empfehlung.

Das ZAA beachtet den Grundsatz, dass von einer Disziplinarmassnahme abgesehen
wird, wenn aufgrund des psychischen Zustands der eingewiesenen Person der Ver-
dacht auf eine eingeschrankte Schuldfahigkeit besteht. Besteht jedoch ein Gefahr-
dungsmoment, kann stattdessen eine Einweisung in einen besonders gesicherten Haft-
raum indiziert sein.
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Wie die NKVF feststellt, werden Einweisungen in einen gesicherten Haftraum grund-
satzlich jeweils nur bis zur nachsten psychiatrischen Visite beschrankt. Aufgrund der
hohen Visitenfrequenz ist eine regelmassige Uberpriifung der Massnahme gewéhrleis-
tet. Deshalb kann es auch.vorkommen, dass eine Schutzmassnahme aufgehoben wird,
bevor eine formelle schriftliche Verfligung ausgefertigt werden konnte. In diesen Fallen
entfallt in der rickwirkenden Verfigung selbstredend die Befristung auf die nachste
Visite.

1. Ausstattung der Sicherheitszellen
Ziffer 12: Matratzen

neuen dickeren Matratzen ausgestattet.
2. Sicherheits- und Schutzmassahmen
Ziffer 13: Belegungskontrolle

Die Belegungskontrolle von speziellen Haftrdumen wird neu strukturiert und es wird
eine detaillierte Ubersicht tiber Haftraumart, betroffene Personen, Belegung, Durch-
schnittsdauer, Ausstattung der Raume sowie der Kleidung der eingewiesenen Perso-
nen erstellt.

3. Disziplinarmassnahmen
Ziffer 19: Arrest als Disziplinarmassnahme

Das Disziplinarrecht bezweckt primér die Aufrechterhaltung der Anstaltsordnung. Der
Arrest als Disziplinarsanktion ist gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch in
der auslanderrechtlichen Administrativhaft nicht als Strafsache im Sinne von Art. 6 Ziff.
1 EMRK zu qualifizieren (vgl. BGE 125 | 104).

Im Fokus steht somit die Ordnungsfunktion und nicht die reine Vergeltung eines
Verstosses. Die Ordnungsfunktion steht dabei nicht im direkten Zusammenhang mit
der Haftform. Auch im Strafvollzug oder auch in der Untersuchungshaft, wo die Un-
schuldsvermutung gilt und die Haft — &hnlich wie die auslanderrechtliche Haft — primar
der Verfahrenssicherung gilt, dient der Arrest dieser Ordnungsfunktion.

Das ZAA misst bei der Anordnung von Disziplinarmassnahmen dem Grundsatz der
Verhéltnismassigkeit grosse Bedeutung bei. Wie die NKFV feststellt, wird im ZAA der
Arrest fast ausschliesslich fur wenige Tage, teilweise auch nur als (teil-)bedingte Dis-
ziplinarmassnahme angeordnet. Die Praxis des ZAA ist darauf ausgerichtet, der zitier-
ten CPT-Empfehlung entsprechend, den Arrest nur als ultima ratio anzuwenden.

Ziffer 20: Sicherheitskleidung

In Fallen, in denen eingewiesene Personen bei der Versetzung in den Arrest selbstge-
fahrdende Handlungen androhen, kann eine Ausstattung mit reissfester Kleidung indi-
ziert sein. Das ZAA wird klinftig in diesen Féllen die Ausstattung mit reissfester Klei-
dung in den Disziplinarverfugungen festhalten.

4. Einweisungen durch die Kantonspolizei Ziirich (“Separierung”)
Ziffern 22/23

Die Belegungskontrolle von speziellen Haftrdumen wird neu strukturiert und es wird
eine detaillierte Ubersicht tiber Haftraumart, betroffene Personen, Belegung, Durch-
schnittsdauer, Ausstattung der Raume sowie der Kleidung der eingewiesenen Perso-
nen erstellt. -
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Die betroffenen Personen werden bereits heute nur aufgrund einer individuellen Risi-
koeinschatzung der Kantonspolizei mit suizid-sicherer Kleidung ausgestattet. Die
schriftliche Anordnung der Ausstattung mit suizid-sicherer Kleidung sowie die Ablaufe
und Zustandigkeiten betr. Separierung werden in Zusammenarbeit mit der Kantonspo-
lizei geprift. Das Tragen von suizidsicherer Kleidung ohne konkrete Hinweise auf de-
ren Notwendigkeit ist von der Kantonspolizei nicht gewlinscht und diese geht auch da-
von aus, dass flur Separierungen vor Sonderflugen kinftig keine suizidsichere Kleidung
mehr angeordnet wird, wenn diese nicht konkret als notwendig erscheint.

5. Trennung der Massnahmen
Ziffern 24 bis 26

Die Empfehlung der Kommission beziglich separater Register fir die Belegungskon-
trolle der jeweiligen Massnahmen wird aufgenommen. Zukunftig wird jeweils ein sepa-
rates Register fur alle speziellen Haftraume inkl. der jeweiligen Ausstattung der Haft-
raume und der Kleidung der eingewiesenen Personen gefihrt.

Im ZAA sind zurzeit neun Sicherheits- und Disziplinarhaftrdume mit Betonmobiliar und
Stehtoiletten vorhanden. Auf dem Betonbett werden zukunftig dickere Matratzen zur
Verfiigung gestellt. Diese Haftraume werden fur verschiedene Situationen genutzt:
Schutz- und Sicherheitsmassnahmen (Selbst- und/oder Fremdgefahrdung, grundsatz-
lich aufgrund psychiatrischer Empfehlung), Disziplinierungen (Kompetenz Zentrumslei-
tung) oder Separierungen (Kompetenz Kantonspolizei).

Trotz unterschiedlicher Einweisungsgriinde missen die speziellen Haftraume gerade
zweckbedingt sehr dhnlichen Anforderungen gentigen und entsprechend konzipiert
sein. Das ZAA ist bestrebt die verschiedenen Massnahmen
(Schutz/Sicherheit/Separierung/Disziplinierung) zukinftig soweit méglich differenziert
zu fuhren, vor allem mit Augenmerk auf die Vollzugsmodalitaten (Aufenthalt im Freien,
Beschéftigungs- und Freizeitangebot). Die Mdéglichkeit fur eine weitere Anpassung
durch bauliche Massnahmen wie Farbgestaltung, Medienwande etc. werden gepriift.

B./ G. / H. /l. Haftregime / Gefangnischarakter
Ziffern 5, 27 bis 30

Mit Blick auf die Erwagungen der Rechtsprechung erachtet das ZAA im Zusammen-
hang mit Gefangnischarakter folgende drei Dimensionen fir relevant:

1. Bauliches (z.B. Blick in den Himmel, Weitsicht bzw. Blick auf die Umgebung,
Aufenthaltsrdume mit Fenstern)

2. Gestalterisches (z.B. Bepflanzung, Licht- und Farbgestaltung)

3. Betriebliches (z.B. freiere Festhaltungsbedingungen, erweiterte Besuchsmaég-
lichkeiten, Privatsphére, Freizeit-, Sport- und Erholungsméglichkeiten)

Neben der raumlichen Trennung (eigensténdiges Gebaude fur den Vollzug der auslén-
derrechtlichen Administrativhaft) bildet in der Differenzierung zur Strafhaft insbesonde-
re die Dimension “Betriebliches” den Schwerpunkt. Insgesamt soll in der Administra-
tivhaft ein im Vergleich zur Strafhaft offener gefuhrtes und milder ausgestaltetes Haft-
regime vorhanden sein (d.h. Gemeinschaftsraume, Besuchsausubung, Freizeitaktivita-
ten).

Dieser und den weiteren genannten Dimensionen folgend wurden im ZAA bereits zahl-
reiche Anpassungen vorgenommen und der Freiraum im Alltag der eingewiesenen
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Personen stetig ausgedehnt. So wurden die Haftrauméffnungs- und Besuchszeiten
sowie die Zeit fur Aufenthalt im Freien verlangert. Zudem wurden die Angebote im Be-
reich Arbeit, Beschaftigung, Sport und Freizeit ausgeweitet. Seit Juli 2024 haben nun
auch alle eingewiesenen Personen, welche dies winschen, einen eigenen Laptop mit
Internetzugang, was auch die Kommunikation mit Skype oder per E-Mail ermdglicht
(vgl. dazu die Ausfuhrungen zu Ziffer 41). Weiter wurden optische Massnahmen zur
Foérderung der Wohnlichkeit ergriffen und verschiedene Aufenthaltsraume neugestaltet.

Per 2025 ist geplant, die Haftrauméffnungszeiten weiter auszudehnen und die Bewe-
gungsfreiheit der eingewiesenen Personen weiter zu erhéhen. Mit den verldngerten
Haftrauméffnungszeiten werden auch die Essenszeiten am Abend nach hinten ge-
schoben. Neben den Anpassungen im Gebaude wird ein grosses Augenmerk auf die

T TN GWT

vermehrte und individuelle Betreuung gerichtet und das Personal entsprechend ge-
schult.

Mit dem Projekt ZAA21 bzw. dem geplanten Umbau von 2027-2030 werden weitere
Anpassungen vorgenommen, um das gesamte Gebaude wohnlicher zu gestalten
(mehr Licht, Farbgestaltung, neue Ausgestaltung der Raumlichkeiten, freiere Bewe-
gung der Personen im Haus etc.). Unter anderem werden auch Kochméglichkeiten und
gemeinsame Essrdume geschaffen und der Spazierhof und die Fitnessrdume werden
grosstenteils frei zuganglich sein.

Bei der Gestaltung der auslanderrechtlichen Administrativhaft ist auch darauf zu ach-
ten, dass infrastrukturell nicht auf Sicherheitsvorkehrungen, die dem Schutz der einge-
wiesenen Personen und Mitarbeitenden sowie der Erflllung des Auftrages dienen, ver-
zichtet wird. Das ZAA anerkennt den Grundsatz, dass die Beschrankung der Freiheits-
rechte von inhaftierten Personen nicht Giber das hinausgehen soll, was zur Gewahrleis-
tung des Haftzwecks und zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemassen Anstaltsbe-
triebs erforderlich ist. Beim Gesichtspunkt des ordnungsgemassen Anstaltsbetriebs
steht insbesondere der Schutz der eingewiesenen Personen und des Personals im
Fokus. Es ist zu bedenken, dass geméss AIG Personen auch in Haft genommen wer-
den kénnen, wenn sie andere Personen ernsthaft bedrohen oder an Leib und Leben
erheblich gefahrden und deshalb strafrechtlich verfolgt werden oder verurteilt worden
sind bzw. wegen eines Verbrechens verurteilt worden sind. Dem Umstand, dass sich
im ZAA auch Personen mit erhéhtem Gewaltpotential befinden, muss daher durch eine
sorgféltige und schrittweise Vorgehensweise bei der Implementierung erweiterter Frei-
heitsgrade Rechnung getragen werden.

Ziffer 31: Haftregime fiir Frauen (Belegungssituation, alleinige Unterbringung)

Das ZAA ist sich der Problematik betreffend die Unterbringung von Frauen bewusst.
Frauen werden selten in der auslanderrechtlichen Administrativhaft untergebracht, was
dazu fuhren kann, dass sich eine Frau (auch schweizweit) allein in Haft befindet. Das
ZAA ist bestrebt die Auswirkungen im Einzelfall durch eine bedarfsorientierte Betreu-
ung zu mildern. Weiter prift das ZAA eine Intensivierung der Koordination mit anderen
Einrichtungen und den zustandigen Migrationsédmtern.

Ziffern 33/34: Ausgestaltung Spazierhof, Zugang Spazierhof

Die Spazierhtfe werden auch bei schlechtem Wetter genutzt, wenn auch Vorsicht bei
Ballspielen auf nassem Boden geboten ist. Die Netze oberhalb der Spazierhéfen mus-
sen aufgrund Auflagen betreffend die Flugsicherheit bestehen bleiben. Das ZAA gehort
zum Flughafengeldnde und es muss sichergestellt sein, dass keine Bélle in Richtung
Flugfeld gelangen kénnen.
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Ein freier Zugang zu den Spazierhéfen wird mit dem Umbau ZAA21 weitmdglichst um-
gesetzt. Ausserdem werden mit dem Umbau voraussichtlich auch die Netze entfernt
werden kénnen.

J. Kontakte zur Aussenwelt
Ziffer 37: Besuchsraum Frauen

Die geschlechterspezifische Differenzierung der Besuchsraume wurde aufgehoben.
Beide Besuchsraume kénnen sowohl von mannlichen wie auch weiblichen eingewie-
senen Personen genutzt werden.

Ziffer 38: Besuchszeiten

Die Anregung der Kommission beziiglich Transparenz zu Méglichkeiten von Besuchen
ausserhalb der regularen Besuchszeiten wurde aufgenommen. So wird diese Méglich-
keit nun auf der Internetseite des ZAA sowie auf dem “Intranet SMAZH” (siehe nach-
folgenden Punkt) kommuniziert.

Ziffer 41: Smart Prisons Ziirich (SMAZH)

Das von der Kommission erwahnte Digitalisierungs-Projekt “SMAZH” ist seit Juli 2024
im ZAA im Pilotbetrieb. Die eingewiesenen Personen haben damit die Méglichkeit,
Laptops mit Internetzugang in ihren Haftraumen zu nutzen. Das System bietet aktuell
einen Internetzugang, inkl. Méglichkeit zur Videotelefonie, ein Intranet mit wichtigen
Informationen zum Aufenthalt im ZAA, ein Ubersetzungstool sowie Offline-Inhalte via
Kiwix. Das System kann kostenlos dreimal 50 Minuten pro Woche oder gegen eine
Geblhr von CHF 1 pro Tag zeitlich unbegrenzt im eigenen Haftraum genutzt werden.

K. Gesundheitsversorgung
1. Abteilung fiir Menschen mit besonderen Bediirfnissen
Ziffer 49: Aufenthalt in reduzierten Haftrdumen

Das ZAA wird analog dem Einweisungsprozess in einen gesicherten Haftraum kiinftig
auch den Aufenthalt in reduziert ausgestatteten Haftrdumen formell verfligen.

2. Somatische Grundversorgung
Ziffer 54: Medizinische Eintrittsabkldrung

Die Empfehlungen der Kommissionen wurden in den Eintrittsprozess aufgenommen.
Innerhalb der ersten 24 Stunden wird bei allen eingewiesenen Personen mit einer Auf-
enthaltsdauer von mehr als 24 Stunden eine medizinische Eintrittsabklarung vorge-
nommen.

Ziffer 57: Medizinische Unterlagen

Der Kanton Ziirich ist in einem Jaufenden Projekt, um eine elektronische Fallakte einzu-
fuhren. Bis dahin wird das ZAA mit den etablierten und bewahrten Instrumenten wei-
terarbeiten.

3. Psychiatrische Versorgung

Ziffer 61: Suizidpréavention
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Das ZAA anerkennt den von der Kommission erwéhnten Bedarf einer regelmassigen
Schulung zur Suizidpravention und wird dieser Thematik im Rahmen seiner Ausbil-
dungsprozesse entsprechend besondere Aufmerksamkeit schenken. Das ZAA kann
dabei vom Fachwissen der psychiatrischen Grundversorgung der PUK Zirich profitie-
ren.

4. Medikamentenabgabe
Ziffer 62: Medikamentenabgabe

Das ZAA verfugt Uber standardisierte Prozesse zur korrekten Medikamentenabgabe.
So wird geméass den Regeln der guten Abgabepraxis eine Sechs-R-Regel (richtige
Person, richtiges Medikament, richtige Dosierung, richtiger Zeitpunkt, richtige Applika-
tionsform und richtige Dokumentation [z.B. bei Verweigerung der Einnahme]) vorgege-
ben.

Um sicherzustellen, dass der Medikamentenprozess jederzeit gewéhrleistet ist, ist es
erforderlich, dass auch Aufsichts- und Betreuungspersonal nach entsprechender An-
weisung Medikamente abgeben durfen. In diesem Rahmen untersteht das Aufsichts-
und Betreuungspersonal jedoch als Hilfsperson des Gesundheitspersonals ebenfalls
dem Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB. Aufgrund der Verabreichungsform (ausgeb-
listert, in Wasser aufgeldst etc.) ist die Vertraulichkeit gegentber Drittpersonen, wie
bspw. miteingewiesenen Personen, gewahrt.

Wahrend der Grundausbildung zur Fachperson fir Justizvollzug am Schweizerischen
Kompetenzzentrum flr Justizvollzug (SKJV) erlangen die Mitarbeitenden des Betreu-
ungs- und Aufsichtsdienstes, entsprechend einem Qualifikationsprofil, verschiedene
berufliche Handlungskompetenzen. Zu diesen Handlungskompetenzen gehért die
Kompetenz D5: “Vom medizinischen Personal gerichtete Medikamente korrekt abge-
ben”.

5. Entzug
Ziffer 61

Die Empfehlungen der Kommission werden aufgenommen und das weitere Vorgehen
gepruft.

6. Transport zu externen medizinischen Untersuchungen
Ziffer 62

Die NKVF stellt weiter fest, dass der Transport von Haftlingen des ZAA in medizinische
Einrichtungen stets vorne an den Handen sowie an den Flssen gefesselt werden. In
den Einrichtungen werden sie auf Rollstiihlen transportiert. Dieses Vorgehen wird
standardmassig nicht nur bei Insassen des ZAA, sondern auch den anderen Haftein-
richtungen des Kantons Zirich so gehandhabt. Grund dafir ist das erhéhte Risiko im
Rahmen von medizinischen Behandlungen. In den zivilen Spitélern befinden sich ne-
ben diversen geféahrlichen Gegenstéanden auch ausserst schutzbedurftige Personen.
Die Kantonspolizei Zirich ist wahrend dem Transport nicht nur fir die Sicherheit von
Haftlingen verantwortlich, sondern auch fiir diejenige von anderen Personen. Um die
Sicherheit garantieren zu kénnen, ist eine Fesselung deshalb nicht nur geeignet, son-
dern auch erforderlich und zumutbar. Der Transport in einem Rollstuhl ist dem Um-
stand geschuldet, dass die Fortbewegung in Fussfesseln sehr schwierig ist und
dadurch die menschenwirdige Behandlung nicht gewahrleistet werden kénnte.
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L. Vorbereitung von zwangsweisen Riickfiihrungen
Ziffer 63

Die Durchfiihrung der Vorbereitungsgesprache liegt im Verantwortungsbereich der
zustandigen Migrationsbehérden. Bei der Frage, ob und wann eine Person (iber einen
Ruckfiihrungstermin informiert wird, halt sich das ZAA an die entsprechenden Weisun-
gen der Migrationsbehérden. Das ZAA wird die zusténdigen Behérden auf den von der
Kommission erwahnten Musterprozess aufmerksam machen.

Ziffer 66

Die zuriickkommenden Personen wurden bis anhin von Mitarbeitenden des Betreu-
ungs- und Sicherheitsdienstes befragt, ob sie verletzt sind und wie der Ablauf der (ver-
suchten) Ruckfuhrung war. Dieser Prozess wird Gberarbeitet und die Empfehlungen
der Kommission bertcksichtigt, um allfallige Verletzungen zukinftig systematisch
durch den Gesundheitsdienst zu erfassen.

M. Mitarbeitende
Ziffer 67

Ein direkter Austausch zwischen Betreuenden und den eingewiesenen Personen ist
dem ZAA sehr wichtig. Die Beobachtungen der NKVF werden darauf zurtickgefuhrt,
dass die Mitarbeitenden der Delegation den notwendigen Freiraum fir ungestérte Ge-
spréache geben wollten.

Abschliessend bedanken wir uns fir die Méglichkeit zur Stellungnahme.
Freundliche Grusse

WMJ
Jacqueline Fehr
Kopie z.K. an:

— die Sicherheitsdirektion

— Justizvollzug und Wiedereingliederung, Amtsleitung/Fachbereich Recht



	Bericht der NKVF
	A. Trennungsgebot zwischen ausländerrechtlicher Administrativhaft und strafrechtlicher Haft
	B. Infrastruktur
	C. «Day-Stop» und «Night-Stop»
	D. Eintritt
	E. Körperliche Durchsuchungen
	F. Versetzung in die Sicherheitszellen
	1. Ausstattung der Sicherheitszellen
	2. Sicherheits- und Schutzmassnahmen
	3. Disziplinarmassnahmen
	4. Einweisung durch die Kantonspolizei Zürich («Separierung»)
	5. Trennung der Massnahmen

	G. Haftregime für Männer
	H. Haftregime für Frauen
	I. Zugang zu frischer Luft
	J. Kontakte zu der Aussenwelt
	K. Gesundheitsversorgung
	1. Abteilung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen (ABB)
	2. Somatische Gesundheitsversorgung
	3. Psychiatrische Versorgung
	4. Medikamentenabgabe
	5. Entzug
	6. Transport zu externen medizinischen Untersuchungen

	L. Vorbereitung von zwangsweisen Rückführungen
	M. Mitarbeitende

	Stellungnahme des Kantons Zürich



